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12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion Bündnis 90/Grüne (AL)/UFV 

über Abwehr von gesundheitlichen Gefahren für die Bewohnerinnen und Bewohner 
der asbestbelasteten P-2-Bauten in Friedrichshain 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Das Abgeordnetenhaus fordert den Senat auf: 

1. die gesundheitlichen Gefahren, in denen sich die Bewohner 
der asbestbelasteten P-2-Bauten in Friedrichshain täglich 
befinden, anzuerkennen und alle weiteren mutwilhgen Ver­
zögerungen einer notwendigen Sanierung zu unterlassen. 

2. auf die Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain einzuwir­
ken, daß sofort sogenannte "vorläufige Maßnahmen" nach 
den Asbestrichtlinien ergriffen werden. um bis zum Sanie­
rungsbeginn die konkrete gesundheitliche Gefahr ftir die 
Mieter zu verringern. Dazu gehören sowohl organisatorische 
Maßnahmen (eingeschränkte Nutzung der Wohnung) sowie 
bauliche Veränderungen. 

3. einen Sanierungsplan zu erstellen. der insbesondere den 
Zeitplan der Sanierung festlegt. In Abspra~.:he mit den jewei­
ligen Mietervertretungen sollen die komplizierten organisa­
torischen Voraussetzungen für einen geregelten Umzug der 
Mieter während der Sanierungsphase festgelegt werden. 

4. die Kosten der Asbestsanierung in Höhe von rd. 60 Mio. DM 
(davon 10 Mio. DM fllr 1993, der Rest in Verpf1ichtungser­
mächtigungen) durch Lmschichtung im Wohnungsbauetat 
bereitzustellen. 

Begründung: 
Zu l.: 

Die Auseinandersetzungen um die Sanierung der asbesthela­
steten P-2-Bauten in Friedrichshain dauern nun schon über ein 
Jahr und sind den Bewohnern nicht mehr länger zuzumuten. Das 
Abgeordnetenhaus hat im Mai 1992 auf Grund eines Antrags der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne über die Einleitung von Asbest­
Sanierungsmaßnahmen in den P-2-Bauten in Friedrichshain 
beschlossen, daß noch im Juni 1992 der Senat darstellen möge, 
wie viele Wohnungen in Friedrichshain zu sanieren sind, welche 
Kosten dabei anfallen und mit dem Bund zu verhandeln. ob ein 
Asbest-Sanierungsfonds für die ftinf neuen Länder einschließlich 
Ost-Berlin aufgelegt werden kann. 

Bis heute liegen zu diesem einstimmig angenommenen Antrag 
keine konkreten Aussagen des Senats vor. Der viert~ Zwischenbe­
richt erreichte das Abgeordnetenhaus am 24. Februar 1993, in 
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dem angekündigt wird, daß der Senat zum ftlnften Mal eine Frist­
verlängerung bis zum 28. Mai 1993 fordert. Dies ist ein skandalö· 
ser Vorgang, weil spätestens zum Herbst 1992 die Wohnungen 
gutachterlieh untersucht worden waren und die Sanierungsnot· 
wendigkeit feststand. 

Allerdings hat der Bausenator die Feststellung der Sanierungs· 
notwendigkeit schuldhaft verzögert. indem er unter Fälschung 
von Asbestgutachten die gutachterliehen Ergebnisse soweit ver· 
f<ilschte, daß in höchst unterschiedlichem Maße die Sanierungs· 
notwendigkeit festgestellt werden konnte. Erst nach einer hefti· 
gen öffentlichen Auseinandersetzung bis hin zu einem Mißbilli· 
gungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne hat der Bausenator 
eingelenkt und noch im Dezember !992 seine t~llschen Vorgaben 
ftlr die Bewertung von asbestbelasteten Wohnungen zurückge­
nommen und sich damit wieder den bundeseinheitlichen Richtli­
nien angeschlossen. 

Auch wenn die Fraktion Bündnis •)0/Grüne diese fachliche 
Auseinandersetzung mit dem Bausenator eindeutig gewonnen 
hat, so ist doch gleichzeitig flir die Bewohner der asbestbdasteten 
Wohnungen in Friedrichshain damit noch nichts gewonnen. Es 
scheint nun, als würde der Bausenator eine neue Hürde der 
Sanierung aufbauen. indem er sich weigert, die entsprechenden 
Sanierungsmittel zur VerfUgung zu stellen. Dabei hat sich an den 
gesundheitlichen Gefahren ftlr die Bewohner in solch<..'!n Woh­
nungen nichts geändert. 

Zu 2.: 

Die Wohnungsbaugenossenschaft Fnedrichshain hat mittler­
weile sogenannte vorläufige Maßnahmen ergriiTen. M1t diesen 
vorläufigen Maßnahmen wird die konkrete Gesundheitsgefähr­
dung in asbestbelasteten Wohnungen vermindert. indem den 
Bewohnern eindeutige V~rhaltensrichtlinien vorgeschrieben wer­
den und kleinere bautiche Maßnahmen durchgeftihrt werden. mit 
denen der Gefahr der Freisetzung von Asbestfasern in die Atem­
luft entgegengewirkt werden kann. Diese. Lum Schutz der 
Gesundheit notwendigen Maßnahmen wurden bisher von der 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain nicht 
vorgenommen. Als erste Maßnahmen einer Gefahrenabwehr 
müs5en daher auch flir die Mieter der Wohnungsbaugesell-schaft 
in Friedrichshain solche vorläufigen Maßnahmen ergriffen wer­
den. 
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Zu 3.· 

Die Mieter der asbestbelasteten Wohnungen in Friedrichshain 
brauchen Sicherheit. Die vor ihnen stehende Asbestsanierungs­
maßnahme ist ein existentieller Eingriff in ihr Leben. Sie müssen 
die Wohnungen mit ihren Kindern verlassen, sie wissen nicht, wo 
sie in der Zwischenphase wohnen können, sämtliche sozialen 
Randbedingungen verändern sich, wie z. 8. der Schulweg ihrer 
Kinder und vieles andere mehr. Aus diesem Grunde benötigen 
die Mieter als erstes Planungssicherheit, indem ihnen der Zeit­
plan flir die Asbestsanierung mitgeteilt wird. In Zusammenarbeit 
mit den Mietervertretungen müssen darüber hinaus sämtliche 
weiteren organisatorischen Fragen, die im Zusammenhang mit 
der Räumung ihrer alten Wohnungen einhergehen. geklärt wer­
den. Bei dieser Sanierungsmaßnahme ist sicherzustellen. daß die 
Mieter. sofern sie es wünschen. in ihre alte Wohnung zurückzie­
hen können. 

Zu 4.: 

Nach den vorli<:!genden Sanierungsgutachten wird etwa die 
Summe von 60 000 DM pro Wohnung flir die Asbestsanierung 
benötigt. Aus diesem Grunde fallen flir die Asbestsanierung in 
Friedrichshain etwa 60 Mio. DM an. Diese Mittel können unmög­
lich von den Mietern der asbestbelasteten Wohnungen aufge­
bracht werden. Auf Grund der Übernahme des gesamten Woh­
nungsbaubestandes der ehemaligen DDR in den öffentlichen 
Bereich liegt hier eine Haftung der öffentlichen Hand vor_ Die 
Bundesregierung hat in mehreren Anfragen erklärt. daß sie 
diesen Haftungsanspruch der öffentlichen Hand bei Asbestsanie­
rungsmaßnahmen im ehemaligen Wohnungjbestand der DDR 
anerkennt und dafür die Mittel aus dem Aufschwung Ost zur Ver­
fügung stellt. Durch Umorientierung der Prioritäten können 
daher diese Mittel ftlr die A5bestsanierung der P-2-Bauten in 
Friedrichshain umgeschichtet \verden. 

Berlin, den 2. März 1993 

Detering Wieland 
Ziemer 

Dr Käppi 

und die übrigen Mitglieder 
der Fraktion Blindnis 90/Grüne (AL)/UFV 


	Berlin Drucksache 12/2533 (Seite 1)

